
ZUR KRITIK EINIGER CICERONISCHER
REDEN

III
(pro Milone)

Die Kenntnis der llandschriftlichen Ueberliefcrung von Ciceros
Rede pro 1Ylilone ist durch Clarks glUcldiche Funde wesentlich
erweitert worden. Es ist begreiflioh, dass Clark selbst in seinen
Ausgaben 1 in dem Bestreben, die neuen Funde l1uszunutzen, dem
Harleianus 2682 zn viel vertraut hat. Die Gegenwirkung, die
den 'Vert der neu gefundenen Handschrift durch ihre Einreihung
unter die deteriores herabzudrücken suchte, ist bereits über­
wunden. Das ist zum guten Teil H. Nohl Z11 verdanken, der in
seiner Schulausgabe der Rede unter den einzelnen Lesarten vor­
sichtig die richtigen llerauszufinden bemüht war 2. Heber diesen
eklel,tischen Standpunkt sind auch zwei neuere Arbeiten, die sich
mit der Ueberlieferung der Miloniana befassen, nicht hinaus­
gekommen: J. K. Schönberger, Tullial1a. Texflcritische und s}J1'ach­
liehe Bemerkungen zu Oieeros Reden 1Jro Sex. pro Oluentio!
lJl'O llJttrena, 1"'0 Oaelio und pro :lI1ilone. Würzburger Dissert.
Augllburg 1911 und C. Becber De codicibus in OiccroniB oratiol1c
Miloniana reete acstimandis. Disllert. Jena 1913. In heiden Ar­
beiten werden die einzelnen Stellen behandl'lt und gewissenhaft
gCl'riift. Das Ergebnis ist, dass der Herausgeber in jedem ein­
zelnen Falle aus inneren Gründen eine Entscheidung suchen muss,
und wenn auch beide Arbeiten in vielen Punkten übereinstimmen
so weichen sie in den Einzelinterpretationen nicht selten ab.

Wenn wir uns die Frage vorlegen, warum bei der Ueber­
lieferung der Miloniana ein eklektisches Verfahren geboten ist,
so drängt sich uns sofort die Erwägung auf: in welcher Zeit ist

1 Cicero pro T. Annio Milone ed. by Albert C. Clark. Oxford
1895 nud iu der Oxforder im G. Bande der Reden (HlOO).

2 Oioer08 Rede für T. Anniu8 Milo. Erklärt VOn Richter-Eber­
hard. ö. Anfl. VOn H. Nohl 1907.
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die handschriftliche Ueberlieferung gespalten? Das ist keines­
wegs eine theoretische Frage. Denn es ist für die Ueherliefe­
rungsgeschichte durchanll nicl1t gleic11gtHtig, in welclle Zeit der
Text zurück reicht, den dic Handschriften Übereinstimmend bieten,

Hat man erkannt, dass die erhaltenen Handschriften, au f
die sich der Text stützt, von einander unabhängig sind, so werden
vielleicht in giinstigen Ausnahmefällen paläographische Beobach­
tungen uns helfen, die Textgeschichte über die erhaltenen Hand­
schriften zurück zu verfolgen. So Hisst sicb bei den banptsäc1l­
lich im Parisinus 7794 erhaltenen Reden deutlich die insulare
Zwischenstufe der Ueberlieferung erl,ennen, In der l\1iloniauu
wüsste ich keine Stelle aufzuweisen, an der es möglich wäre,
durch paläographische Erwägungen über die Handscluiften lJinaus
zu kommen.

So bleibt denn als einziges Mittel, um weiter zu dringen,
die Nebenüberlieferung. Sie ist gerade fit!' die Miloniana nicht
unbeträchtlicll, da diese Rede in den Schulen besonders viel ge­
lesen worden ist, als llusterrede galt und infolgedessen auch den
Rhetoren viele Musterbeispiele liefern konnte. Wobl sind im
einzelnen die Zeugnisse llerangezogen und angemerkt. Aber im
Zusammenhang sind sie nocll night untersucbt.

Für die wichtige Frage, wann sich unsre Ueberlieferung
gespalten hat, ist von grösster Bedeutung eine Stelle des Gellius.
Dieser handelt I 16 über den substantivischen Gebrauch des
Zahlwortes mille und bringt dafür, dass es als Singular bewertet
worden sei, Beispiele aus Cato, Claudi I1S Quadrigarins, Varro,
Lucilius und Cicero. Zum Schluss IlCisst es (116, 15) quap1'optcl'
ni/til iam clubium est quin Cicero in oratione quall'! soripsit pro
JJ:fitone Ua scriptl,tm 1'eliquedt (53): ante fund um Clodi quo in
fundo propter insamis illas substructiones facHe mille llOll1inulll
versabatur valelltimn, non versabantur qUOll in libris minus ae­

curatis scriptum est. alia enim mt'tone (milJe homines, alia) mille
hominum dtcendum est. Gellius sagt also deutliclI, dass zu seiuer
Zeit in den sorgfältigen Handschriften ve1'sabatw' stand, dass
daneben der Plural versabantur sich auch fmld. Es bedarf !leines
Wortes der Erklärung, wenn wir diese Feststellung nicht Gellius
selbst zuschreiben. Hosius (I p. XXIV) lässt als (~uellen zur
Auswahl: Verrius, Probns, Plinius. Dieser scheidet wohl ohne
weiteres aus. Die selbstiindige Heranziebung bandscl11'iftlicllCl'
Varianten wird ibm niemand zutrauen! der ibn einigermassen
kennt. So käme Plinius böclIstens als Vermittler der Weisheit

Rhein. MUß. f. Philol. N. F. LXX. 24
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des Venius Flaccus in Betraeht. Für Venius schien eine ge­
wisse inhaltliche Verwandtschaft mit Fest. 153 b 20 und 258 a 1
zu sprechen. Aber ~bgesel1en von der Unsicherheit des Wort­
lauts dieser Stellen, spricht gegen Verrius die Art, wie Lucilius
zitiert wird: cf. Marx, Lucilius I 1904 I}. LXrr und LXXII:
L~tcilius in tertio satira/um verrät die Zitierweise des Probus.
Zu dessen Metl10de stimmt auch sonst der Inhalt des ganzen
Kapitels. Darum hat es auch J. Aistermann, De 1J1.. Valerio
Probo 1910 p. 125 mit Recht auf Probus zurückgeführt.

Wir haben also nicht nur für die Zeit des Gellius, sondern
bereits für die des Probus eine Spaltung der Handschriften an­
zunelllnen. Es ist von grösster Bedeutung, dass der von Clark
wiedergewonnene Cluniacensis hominum mille versabatur erhalten
hat, während die übrigen Handschriften der Miloniana den Plural
bieten, den schon zu Probus ~eit die libri minus accurati auf­
wiesen. Dass der Harleianus (H), der sonst mit dem Cluniacensis
geht, hieI' mit den übrigen Handschriften übereinstimmt, ist nicht
auffällig. Er ist ja auch sonst Beeinflussungen der andern Fa­
milie zuglinglich gewesen.

Freilich scheint es gewagt, auf diese eine Stelle zu bauen.
Denn es wäre ja nicht ausgeschlossen, dass die Lesart versa­
bantur, die sich schon zu Probus Zeit in den libri minus accurati
fand, sich später in den Handschriften selbständig von nenem
entwickelt hatte. Indes weisen auch sonstige Zeugnisse darauf,
dass die Spaltung der Ueberlieferung sehr früh anzunehmen ist.

Clark 11at bereits in der Ausgabe von 1895 in den Worten
:Mit. 1 vcterem consuctudinem fori et pdstinwn morem iudiciol'ul1l
j'equÜ'unt das uur in H überlieferte vetercm in den Text gesetzt,
obl!;leich die übrigen Handschriften in dem Zeugnis Quintilians
(X r 3, 50) eine nicht zu verachtende Stutze zu haben scheinen.
So sind denn weder Nohl noch W essner 1 Clark gefolgt und auch
Emlein 2 weist die Lesart des Harleianus zurück. Zu dem Zeugnis
des Harleianus ist nun das des Cluniacensis hinzugekommen. Ich
meine, wer ohne RÜcksicht auf die äussere Beglaubigung die
Stelle liest, wil'd empfinden, dass die Lesart dieser Handschriften
veteran consuetudinern tori et pristinutn mOl'em iudiciol'um sich

1 Cieeros Rede fÜl' T. Annius MiZ{). meine Texte für theol. und
philol. Vorles. und Uebungen 71 (1911).

2 De loeis quos ea: Oieeronis omtiollibus in Institutionis o1"ato1'iae
duodecilll libris laudavit Quintilianus 1907 p. 3.
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durch die Harmonie der Glieder empfielJlt. Einem nackten C011_

das an sich natlirliell ebenso gut möglich witre, wUrde

auch ein einfaches morem entsprechen. t'ctus ist als EIJithcton zn
C0l1S1iCfltclo ganz : zR lliv. Caee. 5 lJelcrc commetudine
insUfufogue maiol'um, wo ebenfalls velus ein Pendant bildet, wie
l\Hl. 1 zu 'lwisfinus, zu maiol'um. Fehlt hingegen so ist
das Gleichgewicht Ist aber veterem echt., so 11 at die
Spaltung der Handschriften bereits zu Quintilians Zeit bestanden.

Denn darin mnss man Emlein Recht geben, wenn er annimmt,
dass nicht Quiutiliau aus Flüchtigkeit 'vefel'em am,gelassen, son­
del'n es in seinem Texte nicht gefunden hat.

Hier stimmt also Quintilian D1it der Familie ET (Erfnr'
tensis und Tegernseeusis) in einem Fehler iiberein, den die Fa­
milie OH nicht kennt. Dieselbe Gruppierung weisen auch andere
Stellen auf:

7 lwminem occisum esse fateatur E T Quint. V 11, 12 Seho!.
Bob. p. 113,8 8t.
llOminem esse occiswn fateattir HTT. Dass (lies falsoh ist.

lebrt die Klausel. Clark tilgt esse und heruft sich dafür auf
Quint. IV 2, 25: er übersieht, dass l.ier das Zitat nicht wörtlieIl
gegeben ist, dasB esse fehlt, weil es vor faterelm' keine gute
Klause] ergeben würdet.

9 si se tela defenderet ET Quint. V 14, 18
si se telo defenderit OH falsch.

ibo gladium nobis ad llOminem occidendum ab ilJsis POl '1' igi

legibus: . g7acliwn nobis E T Quint. V 14, 18 und 35 Diem. erL I
469,33 Schol. Bob. p. 114,11 nobis gladimn OH.

ib. sceiere salutum ET Quint. Ylll 5, 11
sceleris solutum Oll. Dass dieses ebenso gut lateinisch ist,

wie jenes, braucl.t man jetzt nicllt mellr besonders zu l)etonen 2.

Mi!. 31 ist der Ablativ scclcre solvmmll' durcl. die Khwsel er­
fordert. Eine sichere Entscheidung iBt wo1ll Immer­

hin ist eB wahrscheinlicher, dass der nngewöhnliche Genetiv in
den alltäglichen Ablativ iibergeht, als dass eine so

Konstruktion dm'ch Zufall entBteht.

1 Richtig über diese Stelle Emlein p. t4 1•

2 Ich verweise nur auf Leo, Plnutinische Forschungen 2 1912
p. 103 Allm. 3.

R VII, 12 wird die Stelle ~'bellfalls die Handschl'ifti?ll
schwanken.
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72 oeeieU Gecidi ET Quint. IX 3,28 3 Aquila. RL 27,23
Geeidi H Isid. orig. II 21,31 Anon. RL 75,23. Hier kanu

über die Richtigkeit <les doppelten QceÜli kein Zweifel 8cin. Au(;l1
dass das einfache Gccidi in H durch ein individuelles Versehen
entstanden sein kann, lässt sich nicht leugnen. Abel' dass das
Zitat bei leidor lind dem Pariser Anonymus damit übereinfltimnlt,
muss stntzig machen.

105 p"ae ET Quint. Xl 3,173: p"Q HB
possum ET Quint. 1. 1.: pos8umus 011.

In heiden Fällen ist die Entscheidung klar 1.

Diesen Uebereinstimmungen zwisehen Quintilian und ET
gegen die Tradition des Cluniacensis stehen drei Differenzen
gegenüber:

30 si ~,t Quint. I V 4, 2 Viotor RL 416, 35. Sohol. Bob. p. 121,
11: sieuti ET: 8iet~

Erst Radermaoher hat hier die Lesart Quintilians beibehalten s.
Auch Stangl korrigiert die Lesart der Cioerohandsohriften in den
Text des Scholiasten hinein. Ich glaube, das8 Radermachel' Recht
hat. Es ent8pl'icht nach meinem Gefühl mehr der dooh nicht.
ganz ein wandfreien Darstellung Ciceros, wenn Cicero sich hier
vOI'sichtig ausdrüokt. loh stimme hier Emlein p.73 vollkommen
bei, der si ~,t auch in den Cicerotext aufgenommen wissen will"'.
Dass aber si ut im Laufe der Zeit leioht in sicui(i) verderbt wer·
den konnte, leuohtet ein.

72 videbat~w Quint. VII 11, 12 P: putabatur HET, Auch

hier handelt es sicll einfa.ch um da.s Eindl'ingen eines Synonymon,
was ja einer der häufigsten Sohreibfehler ist ö. Was in 0 ge­
standen hat, wissen wir in heiden Fällen nicht.

Ebenso liegt die Sache:
85 teslo/' Quint. XII, 34 H: oblestor EI'.

Hier scheinen an und für siüh beide Lesarten möglich. Doch ist

1 Deber POSSWIl vgl. Nohl p, 118.
2 Oll fehlen.
8 Im Parisinus ist sicut aus dem Cicerotexte eingeführt, wie zR.

auch V10, 93 de audeam dicC1'C: wo dieselbe Handschrift contiteri
statt dicere aus T einfiihrt (richtig beurteilt VOll Radermacher).

4 Dass er das bei Quintilian fehlende ita ebenfalls tilgen möchte,
ich nicht, Der Scholiast hat es auch.

5 In den meisteu dieser Falle ist es verfehlt, von Glossen zu
die in den Text gedrungen sind. DeI' Vorgang ist wohl anders

aufzufassen: dem SchreibeI', der den Inhalt im hatle, stellte sich
unbeacbtet beim Schreiben ein verwandter Begriff ein.



Zur Kritik einiger ciceronischer Reden 373

das Simplex wobl vorzuzieben, vgl. Emlein p. 16, der mit Recht
auf den Unterschied der Bedeutung hinweist und auch erklärt,
wie obtestor dem Schreiber leicht in die Feder kommen konnte.

In diesen drei Fällen baben wir also in den Abweichungen der
Familie ET von Quintilian individuelle Schreibfehler dieser Hand­
schriften zu erkennen. Diese Fehler stos8en daher das Ergebnis
nioht um, das wir aus den vorher behandelten Uebereinstimmungen
gewinnen: die Familie ET geht mit Quintilian zusammen. Dasll
aber auf der andern Seite die Abweichungen der Familie O(ll)
von Qllintilian sich nicht ausschliesslich aus individuellen Schreib­
fehlern dieser Familie erklären, folgt aus der Uebereinstimmung
Quintilians mit ET in mindestens einer falschen Lesart. Es be­
stätigt sich also, was wir oben vorller aus der Gelliusstelle ge­
sohlossen hatten: bereits im 1. Jalul1. n. ChI'. war die Ueber­
lieferung der Miloniana gespalten. Auf den einen Zweig geht
die Familie des Cluniacensis zurück, auf den andern die Fa­
milie ET.

Dasselbe ergibt sich, wenn wir die Zeugnisse des Asconius
betracllten. Ich nehme voraus: 22 iam ab ET Asc. 1). 39, 15 St.
(Oll fehlen): iam inde ab Schol. Bob. p. 119,9: ab Diom. GLI
471, 19. Hier ist einfach beim Scholiasten eine Interpolation,
bei Diomedes eine Auslassuug die Ursache der Differenz. Da­
raus ergibt sich also nichts für die Stellung des Asconius zu
unsrer handschriftlichen Ueberlieferung. Um so deutlicher spl'e­
ehen folgeude Stellen:

37 intenta HV Asc. p. 40,12: illtentata ET
isfet viam Appiam ll: viam Appiam Asc. p. 40, 28: islam

Appiam E T. istc!
Hier ist II contaminiert. Seine Lesart setzt VOI'aUS viam Ap­
piam, d. b. um ein ursprüngliches viam in istam zu verbessern
war ista übergeschrieben. Dass ET das Echte bewahrt haben,
ist zweifellos. Aus dem Befund von H ergibt sich, dass dessen
Familie ursprünglich viam Appiam gehabt hat, also dass sie auch
in dieser falschen Lesart mit Asconius übereinstimmt.

46 cuius iam pridem testimonio Oloclius eaclem hora Inter­
amnae fuerat et Romae ETj der Satz fehlt in H und bei Alle.

p. 42, 8. Dasß der Satz mit seinem erlesenen Inhalt und der
guten Klausel eine Interpolation sei, ist mir unwahrscheinlich.
Wenn er fehlt, stÖSllt der doppelte Name des Cloclius sehr un­
schön zusammen: dhcit O. Oausinius sclwla Interamnanus, fami­
Uarissimus cf ldem comes Olodi, P. Clodium illo die ... fuisse.
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ist jedenfalls sachlich
Ihn einem Dogma zu

Der in II und, bei Asconius fehlemle Satz
sehr passend und spraeillich einwanilfrei.
Liebe zn opfern, wäre unmethodisch.

47 (UCC1'Ct IIV Ase. p. 42, 16: dicerent ET. Hier könnte
man schwanken, ob man den Singular oder den Plural bevorzugen
solL Es ist eine bestimmte Persönlichkeit gemeint. Asconius
neniJf die Namen zweier Tribunen, Q. Pompeius Rufus und C.
Sall ustius. Entscheidend für den Plural ist auch dieses nicht.
Es ist .immerhin wahrscheinlicher, dass der' seltene Singular
echt ist I.

49 noctu HV Asc. p. 42, 23: nocte ETW
67 enim HV Asc. p. 43,8: cnim iam ET2.

Hier folgen die neueren Herausgeber mit Recht der Cluniaceusis­
familie. Sehönberger 1. L p. 131 verteidigt lIach Stangls Vor­
gange enimiam, weil diese Yerbind ung häufig sei und sich auch
85 vos enimiam ... imploro finde, d. h. er interpretiert die
Stelle dureh Parallelstellen, nicht aus sioh selbst heraus. Die
Zeitbestimmung entspricht hier jedenfalls wenig dem Zusammen­
hange.

67 taas HAse. p. 43,8: tuas tuas ET.
Hier ist die geminatio durchaus nicht am Platze, weshalb auch
die neueren Herausgeber sie verschmäht haben.

Wenn Ascouius in den folgenden Worten et ca voce ut me
exaadil'e IJOssis bat, während in IIE'l' et fehlt und audire steht,
so zweifele icll so wie die neueren Herausgeber, dass
Asconius das Echte bewahrt llat. Da aher über a niohts bezeugt
ist, ist es sehr wohl möglich, daas H hier ebenso duroh die Fa­
milie EI' beeinflusst ist, wie sich das fiir 37 ista viam erweisen
liess 3.

An keiner Stelle steht also Äsconius mit EI' gegen OH,
an mehreren mit diesen ge§:\en jene, und zwar sowoM im Rioh­

wie im Falschen, Asconius hat also einen Cicerotext be­
nutzt, der der CluniaCl\nsisfamilie nahe stand, während Quintilians
Cicero dem Archetypus der Familie ET verwandt war.

1 Nicht Becher l. 1. p. 25. VgJ. Nohl p. 112.
2 In Slangls Adnolatio ist fälschlich zum dcs Lemnfäs

v. 6 non imn hoc Clo(Uanum eto. als Variante enim imn aus ET ange­
. führt, statt zu enim (v. 7).

s 95 se EI' Aso. steht der illdi viduelle Fehler von H
szmm se {ecisse gegenüber.
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Der Text des Bobienser Scboliasten stimmt, wie wir bereits
gesehen haben, in drei Jj'itllen mit Quintilian tiberein:

7 aeciswm esse fateatur Quint. Schol. Bob. ET
esse Geeisum fateatur JIV

9 gladiu/tl nobis Quint. Schol. Bob. Diom. E T: lIolJis gla­
(lium OH

30 si ~tt Quint. Schol. Bob.: sicut P: sicuti ET (Oll fehlt).
Abel' diese Stellen beweisen für die Klassifikation (les Cicero­
textes dei' Scholiasten nichts, weil es sich um Deber­
einstimmungen im Richtigen lJandelt. Im Übrigen geht der Scho-
liast seine Wege:

13de incesta (·tu ood.) stupro 8cl1Ol. Bob. p. 115,18: dc illo
ineesto stupra llBE1'.

Hier ist das l!'ehlen des Pronomens illo entschie(len ein
Denn dann tl'itt das dem folgenden rius gegenÜberstehende euitls
viel schärfer hervor. Wel' auf diese stilistisc11en GrUnde l,einen
Wort legt, mag annehmen, dass Wo vom Scholiasten ausge­
lassen ist.

Unzweifelhaft das Echte hat der Scholiast bewahrt p.1l7, 27:
15 at parat Schol. Bub.;,: apparat IlYT: (,t apparct E. Hicr

ist klar ersichtlich, dass auch E als ursprüngliohe Ueberlieferung
voraus!letzt apparct. Das zur Verbesserung tibergescbriebene at
ist neben der zu beseitigenden Silbe in den Text gedrungen.
Wie at paret über atpm'ct zu apparet werden kOllute, ist einfach
zu erklären. Ueber das Vel'hältllis der Handschriften zu einander
möchte ich daraus nichts da dieser Fehler selbständig
von mebrel:en Schreibern begangen werden konnte. Auch an
den folgenden Stellen bietet der Scholiast nirgends etwas Schlech­
teres als die Handschriften:

16 conquic8centi Schol. Bob, p. 118,5! qitiescenti HBE1'
29 adorirC11tur Milonem Schol. Bob. p. 120,27: lIfilonem

rirentur ET (OH fehlt)
ibo neo imperante domino nee scÜmle Sebol. Bob. p. 121, 4: in

PET steht domino nach dem dritten Gliede neo pracsente (OEI
fehlt). Jedenfalls ist die Stellung nach dem ersten Gliede zum
mindesten nicht schlechter.

105 ferundis 8cho1. Bob. 125, 1: HBET, A ur diese
orthographische Variante möchte icb weni~ Gewicht legen flir
die Klassifizierung, weil ja die später Übliche Form ferel/dis un­
abhängig me1mnals sich entwickeln konnte. Wichtiger ist:

ibo sentit,tis 8cho1. Bob. p. 125, 2: scntietis E T: sentitis1JV.
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Hier ist wohl alll wenigsten am Platze das Futurnm, obgleich
die nelleren Herausgeber es sitmtlich im Texte lassen. Ihre
1I:feillUOg sollen die Richter frei äusscl'll, nirlJt was sie in Znkunft
meineu werdeu. Der Konjunktiv scheint mir dm'ob eine Attrak­
tion zu m!deatis sebr wohl erklärlioh; uatlirlioh ist auoh gegen
den Indikativ nichts Wesentliches eiuzuwenden.

Der S(;holiast nimmt also eine SondenteIlung ein; er geht
weder mit Oll noch mit ET.

Und eine Sonderstellung nimmt schliesslich auch der Pa­
limpsest ein. Ueber 30 si ut Quint. SCIlOl. B: siCltI P: sicuti ET
jst sehon gehandelt" ebenso übel' 12 viclebalur Quint. P: pufa­
balltr HET. Wenll P hiernaeh dem quintilianisehcn Cieerotexte
nahe zu stehen seheint, so entfernt er sich 94 sowohl von diesem
(und entsprechend von wie von der Familie lIes Cluniacensis.

o frusfra, illquif, mild suscepfi labores, 0 spes fallaces el
cogilationes inanes tlteae P

o frustm, i1lquit, suscepti labores, 0 spes fallae.es, 0 cogita­
tiones inanes meae ET Quint. VI 1,27

o frustra, inquit, met (so auch V) sltscepti labores, 0 spcs
fallaces e.ogitatÜmes inanes meae H.

Dass 11ier zunächst mihi echt ist, hat Nohl p. 117 betont:
bei der Lesart mei findet er mit Recht eine seIn" harte Wort­
stellung und zu starke Betonung von mci. Und nicht wenig~r

ist er im Recht, wenn er auch im folgenden P folgt. Denn nur
dessen Lesart hefdedigt stilistisch. Die Worte 0 spcs fallaecs
ct cogilationes inanes mcac werden durch 0 und meae zusammen­
gehalten und gemeinsam als synonyme Begriffe dem anders ge­
arteten 0 frt{,Stra mild suscepti lctbores gegenübergestellt. Die
Lesart vou ET Quint. 0 eogitationes macht aus den zwei Gliedern
drei, indem sie das zwejte zerreisst, während es doch durch flas
gemeinsame mcae als zusammengehörig sieh erweist. Auch die
asyndetische Nebeneinanderstellung der Synonyma in H passt
nicht zu dem gemeinsamen also verbindenden meae.

Die Ueberlieferung der Miloniana deutet also darauf hin,
dass für diese Rede bereits im ersten Jahrhundert n. Chr. eine
Spaltung eingetreten ist. Die Zweige der Ueberlieferung, die
uns ET Quint, Oll Ase., Schor. Bob., P vorliegen, la!'sen sich
so wenig zn einem Stemma vereinigen, wie etwa die Vergilhand­
sohriften, Soweit nicbt im einzelnen sekundäre Fehler vorliegen,
venlienen also alle Zweige gleiclJmäRsige BerUeksichtigung. Die
A 11 fgabe der Kritik demnach nicht durch Rechenexempel zu
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lösen, sondern die Auswahl muss in jedem einzelnen Falle nach

inneren Grlinden, d.ll. durch sorgfältige Interpretation der Va·

riunten getroffen werden. Es bleiben wohl Stellen Ubrig, nn
denen wir zwischen zwei ansclleinend p;leiell guten Lesarten eine
Entsclleidung nicM treffen können. VielJeicllt lehrt ein VC\'­

feinertes Spraellgefiihl auch hier einmal zu entsclJeiden. Aber es
wäre verfehlt, sich in sokllen Fällen durch Autoritätsgründe
leiten zu lassen.

Der frühen Spaltung entspricht die geringe Zahl solcller Ver'
derbnisse, die allen Handsehriften gemeinsam sind. }\{eistens handelt
es siell für den Kritil,er nm eine Auswahl aUR den verschiedenen
überlieferten Lesarten. 'Vo wirldich eine gemeinsame Ueber­
liefernn/!,' verlassen werden muss, beRitzen wir in den meisten
Fällen Kenntnis nur von einem Teile der Handschriften. Das
gilt besonners fiir 17-29, die ausschJiesslich anf Bl' beruhen.
Abel' auch unsre Kenntnis des Cluniaeeusis ist ja leider nicht so
vollständig, wie wir es wünseMen. Daller sind wir oft nicht im
klaren, ob er eine in ET sich findende Ueberlieferung geteilt
hat. Dabei ist zu herUckRicMigen, dass H durch die ]<'amilie BT
beeinflusst ist, also nic1lt in jedem Falle mit SiclJerheit als ein
vollgiltigel' Zeuge für die Familie des Cluniacensis angesprochen

werdeu liann. Mit Wal1l'sclleinlichl,eit wird man das im all­
gemeinen tun dürf":ln, wo 11 von EI' abweicht. Gellt er mit
ihnen, so mahnen Stellen zur VorsiclJt, wie

3 inluentis HET: eOlltlnentis C
53 versabanfur IIBT: versabafur C
70 licm'el HBT: lieel V
97 esse hane HET: halle esse V

101 sanguinern HE T: sanguinis C
105 elegit BH: clelegit C.

Wir haben aIRo bei dem Zusammengehen von HEl' nicht die
Gewissheit, ob sie in dem einzelnen Falle nnr die Familie EI'
vertreten oder auch die fles Cluniacensis. Diese gewinnen wir
erst dann, wenn zu 11 die Noten der Handscluift von S. VictOl'
(V) oder die Exzerpte des BartllOIomaeus VOll J\'lontepulciallo (B)
treten. Nur dann llaben wir die Sicherheit, dass wirk lieh die
betreffende Lesart in heiden Familien liberliefert iRt. Das ist
aber verllältnismässig selten der Fall:

13 de Schol. Bob.: de illo HBET
15 at paret Schol. Bob.: appa1'lJl HVT: (Il apparet E
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16 conquiescentiSchol. Bob.: qt~ie8centi BBET!
39 omni!/!tn Heulllanll: oml/ia turn BBET
43 auclaciae deI. Ferrarius: habent lIVE Sever. 2, T aHa 10co
46 omnes seilieet Lanuvini deI. Lambinull, habent lIVET
59 dc sC/'vis •.. OlocUum deI. Heumann, habent BYET,

aber mit Abweichung im Text: de incestu ET: incesti lIy3
77 schwanken die Handschriften in der Stellung der Worte

in civUaie:
l1er 'mC ut unurn

1

filS aequUccs in civitaie leges libel'ias lJHdor tntdicilia ma­
neret Oll

ius aequifas leucs in cit,i{afe liberias lJutlo1' pudicitia ma­
neret EJ

iU8 aeqttitas liberias lmdor lJUdicitia in civitafe maneret T
Unmöglich ist sowolll die Wartstellung VOll wobei die Worte
in civilate das zweite der drei Paare ius aequitas, leges liberias,
lludor lJudiciiia zerreissen, wie die von '1', die eine Hexameter­
klausel hewirIÜ. Aber auch die Stellung in OH ist nicht schön,
weil sie ohne jeden Vorteil das erste der drei Paare loslöst. Die
Beseitigung von in civitate ist deswegen nicht befriedigend, weil
die Bestimmung beinahe notwendig ist. ZieIinski hat in civitafe
an den Sebluss des Satzgliedes gestellt, um eine gute lUausel zu
gewinnen. Aucb dem Sinne nach ist diese Stellung nicht un­
möglich, wiewohl nach meinem Gefühl maueret nicht se1l1echter
den Beschluss bilden würde. Dann wäre in civitafe nach UllW1.

zu stellen, dass dabei pndicitia muneret keine gute Klausel er­
geben würde, ist rieMig, aber da hier die Stimme nicht gesenkt
wird, dürfte man sich schon mit einer weniger guten Form ab­
finden.

Jedenfalls kann man aber nicht eigentlich von einem ge­
meinsamen Fehler der beiden Familien reden. Es 11andelt sich
um dieselben Worte, aber der Fehler ist ja verschieifen I.

1 Dass hier quieseenti uicht sein lässt sich nicht
behaupten. Der Fall gehört zu dell bisher insolubiles.

:l Be,'erianns scheint der Cluniacellsisfamilie nahe zu stehen: 44
eogital'et H Bever. (sed val'. ·it): eogitarit ET Mart. Cap.: eogitaverit
rassiod. bill. 92 servm'i llY Sever. servare PET.

S Nohl p. 113 verteidigt das alhelierte Slück. Ich kallu mich
aber von der Echtheit des Satzes flicht Er nimmt ja die
Pointe lies Witzes VOI'\'feg: prollius lJullm t!tm eum ad (deos)
penetramt.

1 Aehniich liegt die Sache woh148 <eum Olodio) Utla {ui, testa-
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94 mihi Po' 'l'llei Quint. HVET.
102 haben die erhaltenen Handschriften eine Liicke. Hier

stimmen also OH und ET in einer äusseren Beschädigung tiher­
ein. Man wird sich schwer entschliesseu diesen l!'elJler bis ins
erste Jahrhundert zurUckzuverlegen. Aber selbst clanu der
Fall nicht anders als 91, wo Quintilian und beide Handschriftcn­
familien in einem Fehler Übereinstimmen. Wenn 94 der Palimpsest
uns aushilft, so versagt diese Hilfe für die Lücke. Will llJan
sieh nicht entschliessen, diese Auslassung so weit lJiuuuf zu ver­
legen, so bliebe noch ein Ausweg. Wie bei dei' CaesurUber­
liefel'U1Jg die Klasse a dadurch entstanden ist, dass ein Exemplar
der Klasse ß mit einer alten IIUf das Exemplar des J1IIi1ls Celsus
Constantinus nnd Fla,ius Licerius Firminus Lupicinns zurück­
gehenden Handschrift verglichen unll nach der alten Handsehrift
abkorrigiert wurde 2, so könnte AehnJielles auch fiir die Ueber­
lieferung der ~Iilonialla nicht als unmöglich abgewiesen wcrden.
Aber ebeoso wenig kann von vornherein die Annalnne ltli! ullmög'­
lich geiten, dass die Ueherlieferung schon im ersten Jahrhundert
einen solchen Defel,t gehabt habe. Jedenfalls dürfen wir bei
der Miloniana mit einer alten und ziemlicll l'einen Ueberliefernng
rechnen; wir befinden uns llier auf festerem Boden, als in den
Reden, die im Pariser Corpus enthalten sind, bei denen der Text
zwar einheitlich ist, aber ehen nur, weil wir eine einheitlic1le
Ueberlieferung haben, deren gemeinsamer Quell bei weitem nicht
!lO alt ist, wie der der l\iilonianuüberliefernng, Dass aher bei
dieser eine 80 frühe Spaltung stattgefunden und, was noch be­
merkeuswerter ist, sich erhalten hat, ist ,kein Zufall. FUr VeJ'gil
hat Probus eine Textgestaltung geschaffen, die sieh durcllgesetzt
hat, 80 dass sieh nur wenige Spuren dei' vor Probus liegenden
Verwilderung uud Differenzierung in den erhalteuen Handschriften
linden. Der Cicerotext hat seillell Pro1uB nioht Probus
hat nur gelegentlich in scinen hitischen lliszellen CiceroBtellen
behandelt und dabei auch in echt wissenschaftlicher Weise sich
bemiiht, gnte Handschriften zu benutzen. A bel' eine Ausgabe
des Cicero hat er nicht gemaelJt.

Frag, z, Z. Dresden. A !frett Klotz,

mentUlll Cy)'i sinml obsi!Jllavi ICIlI/l Clodiol - ww {ui nach c/lJn Clodio
Cll -, wenn lÜcht eil/I! Clodto mit Hiehte!' a.ls Glossem zn ist,

2 YgL Hllein, Mus. IJXIV 1909 p. 22·1 sq.




